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Entschuldigung 
Meine Tochter / mein Sohn konnte an den unten aufgeführten Tagen nicht am 

Schulunterricht teilnehmen. 
 

 Vor-/Zuname der Schülerin/des Schülers: ________________________________ 

 Termine: 

   vom: _______________ bis: _______________ 

   am:   _______________ 

   am:   _______________ in der _______ Stunde 

 

 Begründung: ___________________________________________________ 

 

Ich bitte ihr / sein Fehlen zu entschuldigen. 

Lüdenscheid, den _________20___  _____________________________ 
       (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

 

 

 

 

Auszug aus dem Schulgesetz 
 

§ 8 - Teilnahme am Unterricht 
 

(1) Die Schülerin oder der Schüler ist verpflichtet, regelmäßig und pünktlich am Unterricht und an den sonstigen 

für verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen, sich auf den Unterricht vorzubereiten und in ihm 

mitzuarbeiten, die gestellten Aufgaben auszuführen sowie die erforderlichen Lern- und Arbeitsmittel 

bereitzuhalten. Verstöße gegen die Teilnahmepflicht sind auch nicht durch gemeinschaftliches Handeln 

gerechtfertigt. 

 

(2) Die Meldung einer Schülerin oder eines Schülers zur Teilnahme an einem alternativen Unterricht 

(Wahlpflichtfach) oder an einem wahlfreien Unterricht (Wahlfach) verpflichtet sie oder ihn zur Teilnahme für 

ein Schulhalbjahr, sofern die Ausbildungs- und Prüfungsordnung keine andere Regelung trifft.  

 

§ 9 – Schulversäumnis 

 
(1)  Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren zwingenden  

             Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Erziehungsberechtigten die Schule 

             spätestens am zweiten Unterrichtstag. 

 

(2)  Bei Beendigung des Schulversäumnisses teilen die Erziehungsberechtigten der Schule schriftlich den Grund  

              für das Schulversäumnis mit. Bei einem längeren Schulversäumnis ist spätestens nach zwei Wochen eine  

              Zwischenmitteilung vorzulegen. 

 

(3)  Bei begründetem Zweifel, ob Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, fordert die Schule von 

             den Erziehungsberechtigten ein ärztliches Zeugnis über die Erkrankung der Schülerin oder des Schülers. Die   

             Kosten des ärztlichen Zeugnisses sind von den Erziehungsberechtigten zu tragen. In besonderen Fällen kann die  

             Schule ein schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen. 
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